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Als in Deutschland der Dreißigjährige Krieg durch die Friedenskongresse 
in Münster und Osnabrück beendet wurde, entstand in Osteuropa ein neues 
Staatswesen, die militärische Republik in der Ukraine1 (auch als „Hetman-
staat" bezeichnet). Obgleich der Westfälische Friede die allgemeine Aufmerk-
samkeit beanspruchte, wurde auch dies Ereignis in der damaligen deutschen 
Presse wahrgenommen. Zum ersten Mal erscheint die Ukraine als politisches 
Subjekt auf dem „Theatrum Europaeum". 

In der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts hatte die polnische Szlachta die 
Masse des ukrainischen Volkes in einen Stand völliger Rechtlosigkeit ge-
bracht. Die Einführung der Leibeigenschaft, die nationale Unterdrückung und 
vor allem der Druck zur Annahme der Kirchenunion von 1596, dies alles führ-
te zu tiefer Unzufriedenheit. Über diese hoffnungslose Lage berichten ver-
schiedene unabhängige Augenzeugen, wie der französische Ingenieur Guillau-
me le V a s s e u r de B e a u p l a n , der als Hauptmann in polnischen Diensten 
tätig war2, der bekannte polnische Jesuit und Prediger am königlichen Hof 

1) Zu allen Zeiten gab es für Gebiete, die von verschiedenen Staaten beansprucht 
wurden, unterschiedliche Namen. Daraus entstehen räumliche und zeitliche Zuordnun-
gen, die nicht nur geographische, sondern auch politische Bedeutung haben. Um 
Mißverständnissen vorzubeugen, möchte ich klarstellen, daß die Termini „Rus", „Ru-
thenien", „Malorossija", „Südrußland" und „Ukraina" sowie die ihrer Bewohner -
„Rusy", „Rusyci", „Reußen", „Ruthenen", „Rusyny", „Malorosy" und „Ukrainer" -
zwar jeweils unter besonderen historischen Bedingungen in den Beziehungen zwischen 
Polen, Rußland und der Ukraine Geltung hatten, aber all diese Namen das Land und 
seine Bewohner auf beiden Seiten des Dniepr mit der Hauptstadt Kiev meinten. Aus-
führlich dazu s.D.I. Mysko: Zvidkyjpisla nazva Ukraina? [Woher stammt der Name 
Ukraine?], in: Ukrains'kyj Istorycnyj Zurnal 10 (1966), H. 7, S. 42. Vgl. ferner E. Lu-
dern ann: Zur patriotischen Tendenz in der sowjetukrainischen Geschichtsschreibung, 
in: Osteuropa 29 (1979), S. 311-322. 

2) G. le Vasseur de Beauplan: Description d'Ukraine, qui sont plusieurs pro-
vinces du royaume de Pologne ..., Rouen 1650 (2. Aufl. 1660); deutsche Übersetzung 
von J. W. Mo eil er: Beschreibung der Ukraine ..., Breslau 1780; ich benutzte die 
englische Ausgabe: A Description of Ukraine ..., in: A Collection of Voyages and 
Travels ..., 6 vols., London 1774, Bd. I, S. 449: „Die Lage der Bauern in der Ukraine 
ist miserabel. Kurz gesagt, die Bauern müssen ihren Gutsbesitzern (,Pans') alles abge-
ben, was diese sich wünschen. Aber das ist nicht alles. Der ,Pan' hat nicht nur absolute 
Macht über ihr Hab und Gut, er ist auch der Herr ihres Lebens. Die polnische Szlachta 
hat so große Rechte, daß sie wie in einem Paradies lebt, während die Bauern wie im 
Fegefeuer vegetieren, und wenn sie unter die Herrschaft eines schlechten Herrn gera-
ten, dann ist ihre Lage viel bedauernswerter als die eines Sklaven auf den Galeeren, 
so daß viele es vorziehen zu entfliehen und die Mutigeren zu den Zaporoger Kosaken 
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Pater Peter S k a r g a , der die Szlachta vor einem ukrainischen Aufstand warn-
te 3 , der Lemberger Domherr Jan J ó z e f o w i c z 4 oder der Rabbiner Nathan 
H a n o v e r aus Zaslavje in Wolhynien5. Im Gegensatz zur älteren polnischen 
Geschichtsforschung bestätigen neuerdings auch Historiker wie Leszek P o d -
h o r o d e c k i , Wladyslaw S e r c z y k , Zbigniew W ó j c i k und andere die ver-
zweifelte Lage der Leibeigenen in der Ukraine. 

Diese Feststellungen kennzeichnen die untragbaren sozialen und religiösen 
Zustände in der Ukraine, die einem Pulverfaß vergleichbar waren, das jeder-
zeit explodieren konnte. Den Funken zur Explosion löste der Kleinadelige 
Bohdan Chmel'nyc'kyj (poln. Chmielnicki, 1595 —1657)6 aus, der im Frühjahr 
1648 den allgemeinen Volksaufstand gegen Polen entfachte. Ein polnischer 

flüchten." Ausführliche Bibliographie zum Lebenslauf Beauplans bei A. B. P e r n a l , 
F. E s s a r : The 1652 Beauplan Maps of the Ukraine, in: Harvard Ukrainian Studies 
9 (1985), H. 1-2, S. 61 f. 

3) Zit. bei G. V e r n a d s k y : Bohdan Chmiel'nic'kyj, Hetman of Ukraine, New 
Haven 1941, S. 11: „Es gibt kein zweites Land in der ganzen Welt, wo der Adel seine 
Bauern so schlecht behandelt wie in unserem Land." 

4) Letopis sobytij v juznoj Rusi l'vovskago kanonika Jana Juzefovica, 1624-1700 
[Chronik der Geschehnisse in der Süd-Rus des Lemberger Domherrn Jan Jözefowicz, 
1624-1700], in: Sbornik letopisej otnosjascychsja k istorii juznoj i zapadnoj Rusi 
[Sammlung von Chroniken zur Geschichte der Süd- und West-Rus], Kiev 1888, 
S. 115—212: „Ich hörte auch von unseren eigenen polnischen älteren Leuten, die diese 
Zusammenhänge kannten, daß die polnische Herrschaft in diesem Lande in einen so 
untragbaren Zustand gekommen ist, daß sogar die orthodoxe Kirche unter jüdische 
Kontrolle gegeben wurde. Der kosakische Geistliche, gemeinhin ,Pope' genannt, durf-
te in seiner Kirche den Pfarrangehörigen nicht die Sakramente der Taufe, der Ehe und 
andere erteilen, wenn er nicht vorher dem Juden das Lösegeld für die Schlüssel bezahlt 
hatte; denn er mußte jedesmal die Schlüssel dem Juden zurückgeben." 

5) N. H a n o v e r : Yeven Metzulah, 1. Aufl. Venedig 1653; ich benutzte eine eng-
lische Übersetzung von A. J. Mesh : Abyss of Despair, New York 1950, S. 27f.: „Die 
Kosaken, ähnlich wie der Adel, genießen Privilegien und sind von den Steuern befreit. 
Der Rest des ukrainischen Volkes ist unterjocht und dient den Magnaten sowie der 
Szlachta. Das Leben der ukrainischen Bauern ist kärglich, sie müssen die schwere Ar-
beit der Leibeigenen verrichten . . . Die Szlachta legte den Bauern hohe Steuern auf, 
und manche Pans zwangen die Bevölkerung mit schrecklichen Methoden, den katholi-
schen Glauben anzunehmen. Das ukrainische Volk war so weit erniedrigt, daß nicht 
nur alle über sie herrschten, sondern darüber hinaus sogar die Ärmsten von allen (die 
Juden) auch Herren über sie waren." Vgl. auch B. D. W e i n r y b : The Hebrew Chro-
nicles on Bohdan Khmel'nyts'kyi and the Cossack-Polish War, in: Harvard Ukrainian 
Studies 1,2 (1977), S. 153-177. 

6) Zur Biographie Chmel'nyc'kyjs s. N. K o s t o m a r o v : Bogdan ChmieFnickij, St. 
Petersburg 1904, Bd. 4; F. Rawita G a w r o n s k i : Hetman Kozacki B. Chmielnicki: 
Szkic historyczny jego zycia i walki [Der Kosakenhetman B. Chmielnicki: Historischer 
Abriß seines Lebensund Kampfes], L'viv 1914; M. H r u s e v s ' k y j : Istoria Ukrainy-Rusy 
[Geschichte der Ukraine-Rus], Bd. 8, L'viv 1922, T. 2, S. 151-195, T 3, S. 5-288; 
V e r n a d s k y (wie Anm. 3); I. K r y p j a k e v y c : Bohdan Chmel'nyc'kyj, Kiev 1954; 
J. K a c z m a r c z y k : Bohdan Chmielnicki, Wroclaw u.a. 1988; O. S u b t e l n y : Ukrai-
ne. A History, Toronto, London 1988, S. 125-159. Zur ersten Phase des Aufstandes 
1648 vgl. D. Z l e p k o : Der große Kosakenaufstand 1648 gegen die polnische Herr-
schaft, Wiesbaden 1980. 



Der ukrainisch-polnische Friedensvertrag von Zboriv 23 

Landeshauptmann („Unter-Starosta"), Daniel Czaplihski, hatte in seiner Ab-
wesenheit sein Gut in Subotiv überfallen, es in Brand gesteckt und seinen 
Sohn erschlagen lassen. Als Chmel'nyc'kyj weder im Gericht noch beim König 
sein Recht erlangte, ermutigte ihn dieser (nach einer Legende), seine Rechte 
„mit dem Säbel" zu erkämpfen. Chmel'nyc'kyj flüchtete zu den Zaporoger Ko-
saken, die ihn zum Hetman wählten und in seinen Bestrebungen gegen Polen 
unterstützten. 

V o r b e r e i t u n g e n zum A u f s t a n d . B e m ü h u n g e n um Hi l f e in 
M o s k a u und b e i m C h a n I s l a m Gi ra j I I I . 

Im allgemeinen wird darauf hingewiesen, daß Chmel'nyc'kyj den Aufstand 
gegen Polen auslöste, um seine Rechte zu erkämpfen und um sich an Czaplin-
ski zu rächen. Bereits im März 1648 verlangte er jedoch in seinen Verhandlun-
gen mit dem polnischen Kron-Hetman Mikolaj Potocki (1646—51) auch die 
Abschaffung der sogenannten Sejm-Ordination vom 24. Dezember 1638 (alle 
Daten werden nach dem Gregorianischen Kalender angegeben), der polni-
schen Verwaltung sowie den Abzug der polnischen Truppen aus der von den 
Kosaken bewohnten Ukraine. Diese Forderungen teilte Potocki in seinem 
Brief vom 31. März 1648 König Wladyslaw IV. mit Entrüstung mit7. 

Aus früheren Erfahrungen wußte Chmel'nyc'kyj, daß er ohne fremde Hilfe 
gegen die polnische Armee nicht auf Erfolg rechnen konnte. Er hoffte auf 
die Unterstützung des orthodoxen Zaren, aber dieser zeigte kein Interesse am 
Aufstand in der Ukraine. In den Jahren 1648—1649 war keine feindliche Ein-
stellung Moskaus gegenüber Polen festzustellen, im Gegenteil, die Beziehun-
gen waren freundlich. Dafür gab es verschiedene Gründe. Der Zar hatte 
Angst vor einem kosakisch-tatarischen Bündnis, das nicht nur für Polen, son-
dern auch für Moskau gefährlich werden konnte, da die Tataren laufend die 
Grenzen im Süden angriffen. Der radikale Charakter des Aufstandes in der 
Ukraine beunruhigte ihn, da ihm zudem in dieser Zeit die starken wirtschaft-
lichen Unruhen in Moskau, Nowgorod, Pleskau und anderen Städten viel zu 
schaffen machten. Man befürchtete am Zarenhof, daß sich diese „ukrainische 
Pest" in Rußland verbreiten könnte8. Außerdem sah man 1648 in Moskau kei-
nen Grund, den „ewigen Frieden" mit Polen (geschlossen 1634 und erneuert 
1647) zu brechen. Darüber hinaus war Zar Aleksej Michajlovic über die Ereig-
nisse in der Ukraine gut informiert. Schon am 28. März 1648 hatte der polni-
sche Senator Adam Kysil (poln. Kisiel, 1600-1653), Wojewode von Bratslav 

7) Vossojedinenije Ukrainy s Rossijej. Dokumenty i materialy v trech tomach [Ver-
einigung der Ukraine mit Rußland. Dokumente und Materialien in drei Bänden], 
Bd. 2, Moskau 1953, S. 15ff. Urk. Nr. 6 (weiterhin zit.: Vossojedinenije). 

8) Z. Wojcik: Historiadyplomacjipolskiej, 1572—1795 [Geschichte der polnischen 
Diplomatie, 1572-1795], Bd. 2, Warszawa 1982, S. 169. 
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und Experte für die kosakischen Fragen, den russischen Wojewoden von Puti-
vil, Jurij Dolgorukij, über den Aufstand in der Ukraine unterrichtet. Kysil 
(„gente Ruthenus, natione Polonus") informierte Dolgorukij auch darüber, 
daß Chmel'nyc'kyj die Donkosaken überreden wollte, einen Überfall auf die 
Türkei zu unternehmen, welcher für Moskau ernste Folgen hätte haben kön-
nen. Kysil gab zu verstehen, daß der Aufstand in der Ukraine nicht nur für 
Polen, sondern auch für Moskau eine Gefahr darstelle und deshalb eine 
schnelle Niederschlagung für beide Staaten von Nutzen wäre9. Es versteht sich 
von selbst, daß Dolgorukij sofort diese Nachricht nach Moskau weitergab. 
Außerdem bestand ein Vertrag vom Juni 1646 zwischen Polen und Moskau, 
in dem sich beide Staaten verpflichtet hatten, im Falle eines tatarischen Über-
falls sich gegenseitig Hilfe zu leisten. Es gab sogar Gerüchte, daß die russi-
schen Truppen bereit seien, den Polen zu helfen, die Ordnung in der Ukraine 
wiederherzustellen10. 

Unter diesen Umständen konnten für Chmel'nyc'kyj nur die Krim-Tataren 
als Verbündete in Frage kommen. Um sich ihrer Hilfe und besonders ihrer 
leichten Kavallerie gegen die schwere polnische Reiterei zu versichern, begab 
sich jedoch Chmel'nyc'kyj mit seinem Sohn Tymis nicht selbst nach Barreesaray 
auf der Krim, wie in der älteren Historiographie behauptet wird11, sondern 
schickte zwei Beauftragte, Kindrat Burlaj und Jacek Klisa, zum Chan Islam 
Giraj III. . Die Voraussetzungen für kosakisch-tatarische Verhandlungen 
waren sehr günstig. Die polnische Regierung hatte sich geweigert, dem Chan 
den Tribut („upominki") zu zahlen, den er dringend benötigte, da im Jahre 
1647 eine extreme Trockenheit große Not ausgelöst hatte. Außerdem brachten 
die kosakischen Emissäre zwei Briefe des Königs Wladyslaw IV. von 1646 mit, 
in denen er die Kosaken beauftragt hatte, einen Überfall gegen die Krim-Tata-
ren vorzubereiten13. 

Die Verhandlungen waren bald erfolgreich und führten zu einem Vertrag, 
der am 13. März 1648 auf der Sic abgeschlossen wurde. Als Garantie hatte 

9) Kaczmarczyk (wie Anm. 6), S. 57. Zur Tätigkeit Kysils während des Aufstands 
von Chmel'nyc'kyj vgl. F. E. Sysyn: Between Poland and the Ukraine. The Dilemma 
of Adam Kysil, 1600-1653, Cambridge, Mass. 1985. 

10) Kaczmarczyk (wie Anm. 6), S. 57. 
11) Siehe etwa Kostomarov (wie Anm. 6), S. 149. 
12) Z. Wojcik: Dzikie pola w ogniu. O kozaczyznie w dawnej Rzeczypospolitej 

[Wilde Felder im Feuer. Über das Kosakentum in der frühen Rzeczpospolita], 3. Aufl. 
Warszawa 1968, S. 156; Krypjakevyc (wie Anm. 6), S. 124; Kaczmarczyk (wie 
Anm. 6), S. 46; Hadzy Mehmed Senai z Krimu: Historia Chana Islam Gereja III [Ge-
schichte des Chans Islam Gerej III.], übersetzt von Z. Abrahamowicz, mit Erläute-
rungen von O. GörkaundZ. Wojcik, Warszawa 1971, S. 101; L. Podhorodecki: 
Chanat Krymski i jego stosunki z Polska w XV—XVIII w. [Das Krim-Chanat und seine 
Beziehungen zu Polen im 15. —18. Jh.], Warszawa 1987, S. 168. 

13) Zum „privaten" Herbstfeldzug gegen die Krimtataren unter der Führung von 
Jeremiah Wisniowiecki und Alexander Koniecpolski vgl. Podhorodecki (wie 
Anm. 12), S. 157; Kaczmarczyk (wie Anm. 6), S. 46; Zlepko (wie Anm. 6), 
S. 14. 
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Chmel'nyc'kyj seinen Sohn als Geisel beim Chan zurückgelassen. In diesem 
Vertrag verpflichtete sich der Chan, dem Hetman im Kampf gegen Polen Hilfe 
zu leisten. Er schickte 4000 seiner besten Männer unter dem Befehl von Tuhay 
Bey von Perekop und befahl ihm, mit seiner Orde (ca. 20000 Mann) 
Chmel'nyc'kyj beizustehen14. Tuhay Bey gehörte zur Opposition gegen Islam 
Giraj III., der nur darauf wartete, seinen Rivalen auszuschalten. 

Außerdem schien dies für den Chan die beste Lösung für den Fall einer 
Rüge von Seiten der Pforte, da ein Friedensvertrag mit Polen bestand. Ferner 
erklärte der Chan das Territorium zwischen Zaporoze und der Stadt Bila Cerk-
va zu seinem Protektorat, das die Tataren weder überfallen noch plündern 
durften15. Am 25. April 1648 meldete Islam Giraj III. der Pforte, daß er ein 
Bündnis mit Chmel'nyc'kyj geschlossen habe und einen Feldzug gegen Polen 
plane16. 

Nachdem Chmel'nyc'kyj sich der Hilfe der Tataren versichert hatte, rief er 
im Frühjahr 1648 das ukrainische Volk zum Aufstand auf, jedoch nicht gegen 
die Person des in Kosakenkreisen beliebten Königs Wladyslaw IV, sondern 
„mit königlicher Zustimmung" gegen die verhaßte Szlachta. Diese geschickte 
Propaganda verfehlte ihre Wirkung nicht und verlieh dem Aufstand „einen 
Schein der Legitimität"17. Nach den siegreichen Schlachten am Flüßchen Zovti 
Vody und bei Korsun und dem Tod König Wladyslaws IV am 20. Mai setzte 
Chmel'nyc'kyj den Feldzug nicht weiter fort. Weder er noch die höheren Offi-
ziere („Starsyna") wollten zu diesem Zeitpunkt mit der Rzeczpospolita bre-
chen, da sie hofften, daß ihre Rechte von der polnischen Regierung bestätigt 
würden, um so mehr, als der Kronkanzler Jerzy Ossolinski (1643—50) und Ky-
sil mit dem Kosakenhetman verhandeln wollten18. Zu diesem Schritt zwang 
diesen auch die Absage des Chans, der nach Tuhay Bey selbst in die Ukraine 
eingefallen war, dort geplündert hatte und ihm - aus Angst vor Konstantino-
pel - am 2. Juni 1648 in der Festung Bila Cerkva erklärte, daß er ihm keine 
weitere Unterstützung gewähren könne19. 

Ferner hatte sich das Gerücht verbreitet, daß der Zar bereits in der zweiten 
Maihälfte den Polen Grenztruppen zu Hilfe geschickt habe20. Diese Hilfelei-
stung wollte Chmel'nyc'kyj um jeden Preis vermeiden. Er schlug daher dem 

14) Podhorodecki (wie Anm. 12), S. 168; Kaczmarczyk (wie Anm. 6), 
S. 46f. 

15) Wojcik, Historia dyplomacji (wie Anm. 8), S. 182. 
16) P. Barth Der Kosakenstaat und das Osmanische Reich im 17. und in der ersten 

Hälfte des 18. Jahrhunderts, in: Südostforschungen 33 (1974), S. 171. 
17) B. Krupnyckyj: Geschichte der Ukraine, Wiesbaden 1963, S. 87; vgl. Zlep-

ko (wie Anm. 6), S. 16. 
18) Kaczmarczyk (wie Anm. 6), S. 58; Sysyn (wie Anm. 9), S. 150. 
19) J. Mycyk: Davno se dijalos' kolys' [Es geschah vor langer Zeit], Dniprope-

trovs'k 1990, S. 84f. 
20) Akty jugo-zapadnoj Rossii [Akten des südwestlichen Rußland], Bd. 3, St. Pe-

tersburg 1861, S. 180 (weiterhin zit.: AJZR). 
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Zaren in einem Brief vom 18. Juni 1648 einen Feldzug gegen Polen vor und 
versprach ihm seine Hilfe zur Erringung der polnischen Königskrone. Weiter 
bat er um Hilfe für die Kosaken, falls sie von den Polen angegriffen werden 
sollten21. Seinen Standpunkt betonte er noch einmal in einem Schreiben vom 
21. Juni an den russischen Wojewoden von Putivil, Nikifor Plesceiev22. 

Durch Kysils Vermittlung wurde ein Waffenstillstand erreicht, und 
Chmel'nyc'kyj schickte eine Gesandtschaft nach Warschau mit folgenden For-
derungen an die polnische Regierung: Erhöhung der Zahl der Registerkosa-
ken auf 12000 Mann, das Recht zur Wahl eigener Offiziere, Auszahlung des 
Solds für die letzten fünf Jahre, Rückgabe der Kirchen in Lublin, Krasnyj Stav, 
Sokal und anderen Städten, die von den Unierten beschlagnahmt worden wa-

23 

ren . 
Die Gegensätze waren jedoch zu groß, als daß ein dauerhafter Friede hätte 

erreicht werden können. Zudem gab es in Polen eine Friedens- und eine 
Kriegspartei; der Fürsprecher der ersteren, Kronkanzler Ossolinski, war für 
Verhandlungen und einen Kompromiß mit Chmel'nyc'kyj, im Gegensatz zu 
seinem politischen Gegner, dem Kron-Vizekanzler Andrzej Leszczynski 
(1643-51), und dem Kosakenhasser Fürst Jeremiah Wisniowiecki, einem Kon-
vertiten. Diese waren gegen jegliche Verhandlung und plädierten für Krieg24. 
Die Auseinandersetzung wurde unvermeidlich. Während Polen eine gut ausge-
rüstete Armee von 40000 Mann aufstellte, nutzte auch der Kosakenhetman 
den Waffenstillstand zu einer Vergrößerung und Reorganisation seiner Trup-
pen. Um den litauischen Adel auf seine Seite zu ziehen, verbot er den Kosa-
ken, diesen zu verfolgen und seine Güter zu vernichten25. Zudem konnte er 
sich erneut die Hilfe der Tataren sichern. Nach der Ermordung des Großvezirs 
und des abgesetzten Sultans Ibrahim I. durch rebellierende Janitscharen be-
fahl der neue Sultan Mehmed IV dem Chan der Krimtataren, mit „ganzer 
Macht das Königreich Polen anzugreifen"26. Ende August wurde in Bahcesa-
ray beschlossen, dem Hetman eine Orde unter dem Befehl von Kalga Krym 

21) Dokumenty Bohdana Chmel'nyc'koho, 1648—1657 [Dokumente von Bohdan 
Chmel'nyc'kyj, 1648—1657], hrsg. von I. Krypjakevyc u. I. Butyc, Kiev 1961, 
S. 48f. Urk. Nr. 10 (weiterhin zit.: Dokumenty). Die bis jetzt gültige Interpretation 
dieses Briefs als Bitte an den Zaren, die Ukraine mit Moskau zu vereinigen - vgl. 
O. K. Kasymenko: Rosijs'ko-ukrains'ki vzajemnovidnosyny 1648 na pocatku 1651 
r. [Russisch-ukrainische Beziehungen 1648 bis Anfang 1651], Kiev 1955, S. 169f.; 
Mycyk (wie Anm. 19), S. 92 - wird neuerdings von ukrainischen Historikern abge-
lehnt, vgl. V. S. Stepankov: Bohdan Chmel'nyc'kyj i problemy derzavnosti Ukrai-
ny [Bohdan Chmel'nyc'kyj und die Probleme der ukrainischen Staatlichkeit], in: 
Ukrains'kyj Istorycnyj Zurnal 9 (1991), S. 119. 

22) Dokumenty (wie Anm. 21), S. 57, Nr. 17 
23) Ebenda, S. 36-39, Nr. 5. 
24) Kaczmarczyk (wie Anm. 6), S. 58; Sysyn (wie Anm. 9), S. 153f. 
25) Dokumenty (wie Anm. 21), S. 58, Nr. 18. 
26) Podhorodecki (wie Anm. 12), S. 168. 
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Gerej zu schicken27. Mit Recht ging Chmel'nyc'kyj davon aus, daß der Zar 
wegen des Aufstands der Moskauer Stadtbevölkerung Polen keine Hilfe würde 
leisten können. Am 23. September kam es bei Pilavtsi (poln. Pilawce, an der 
Grenze zwischen Podolien und Wolhynien) zur Schlacht, in der das ukrainisch-
tatarische Heer der polnischen Armee eine schmachvolle Niederlage bereite-
te. Diese wurde in wenigen Stunden vernichtet, und ihr reiches Lager mit der 
gesamten Artillerie und allen Schätzen fiel in die Hände der Sieger, denen 
nunmehr der Weg nach Warschau offenstand. 

C h m e l ' n y c ' k y j s F o r d e r u n g e n 

Nach dem Sieg bei Pilavtsi belagerte der Hetman am 8. Oktober Lemberg 
und setzte, nachdem er von der Stadt eine Kontribution erhalten hatte, seinen 
Marsch in Richtung der Festung Zamosc fort. Dort machte er halt und ent-
sandte seine Emissäre, seinen Verwandten Zacharias Chmel'nyc'kyj und sei-
nen ehemaligen Lehrer, den Jesuitenpater Andrzej Humel Mokrski, zum neu-
en König Johann Kasimir mit folgenden Forderungen: 

1. dauerhafte Festlegung der Zahl der Kosaken auf 12000 Mann; 
2. Abzug der polnischen Truppen aus den östlichen Gebieten und Verteidi-

gung der Grenzen der Rzeczpospolita durch die Kosaken; 
3. Verzicht der Gutsbesitzer auf Bestrafung der Bauern; 
4. den Kosaken sollten jederzeit Expeditionen zum Schwarzen Meer erlaubt 

sein; 
5. Behandlung der Kosaken nach dem litauisch-tatarischen Gesetz und 

Gleichstellung mit dem Adel; 
6. Gewährleistung einer Amnestie für alle; 
7. die Kosaken sollten nur unter dem Oberbefehl des Königs und des eigenen 

Hetmans, nicht aber unter dem des polnischen Kronhetmans stehen28. 

Ende November nahm der König das Verhandlungsangebot an und ver-
sprach durch seinen Abgesandten Stanislaw Oldakowski (oder Choldakow-
ski), eine Sonderkommission zur Führung der weiteren Friedensverhandlun-
gen zu ernennen. An diese Zusicherung knüpfte er allerdings die Bedingung, 
daß der Hetman sich in die Ukraine zurückziehen solle. 

Zwar empfahlen manche Offiziere, wie Maksym Kryvonis und P. Hlovat-
skyj, die Fortsetzung des Krieges29, aber die Mehrheit war dagegen30. In der 
ukrainischen Historiographie ist dem Hetman häufig vorgeworfen worden, 

27) Wojcik, Dzikie pola (wie Anm. 12), S. 169ff. 
28) Dokumenty (wie Anm. 21), S. 53f, Nr. 34. 
29) Z dziejöw Ukrainy [Aus der Geschichte der Ukraine], hrsg. von W Lipihski, 

Kiev 1912, S. 231. 
30) Vossojedinenije (wie Anm. 7), S. 92. 
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daß er nicht gegen Warschau vorgerückt sei . Die Lage war jedoch sehr kom-
pliziert. Chmel'nyc'kyj verfügte über annähernd 30000 Mann, aber nur wenig 
Artillerie und Kriegsausrüstung. Die Truppen waren von den Nachschubver-
bindungen weit entfernt und auf eine Kriegsführung im Winter nicht vorberei-
tet. Andererseits gab es noch genügend polnische Kräfte, und zusätzlich be-
stand die Gefahr eines Eingreifens der litauischen Armee. Außerdem drohte 
der Ausbruch einer Seuche unter den Kosaken. Dies alles zwang zu Verhand-
lungen mit dem neugewählten König32. Wenn auch diese Handlungsweise ge-
rechtfertigt erscheint, so ist doch Chmel'nyc'kyjs Rückzug aus den von ihm 
besetzten Gebieten als schwerer Fehler zu betrachten. Anstatt sich in der 
Westukraine zu behaupten und dort eine eigene Machtbasis zu etablieren, trat 
er freiwillig den Rückzug an und überließ dieses Land dem Feind, der seine 
Truppen konzentrieren und die Kosaken leicht angreifen konnte. Als der Het-
man am Weihnachtstag feierlich in Kiev als Befreier der Ukraine empfangen 
wurde, änderte er, vor allem unter dem Einfluß des damals in der Stadt wei-
lenden Patriarchen Paisios von Jerusalem, der auf dem Weg nach Moskau 
war33, seine Meinung und sprach jetzt von der Befreiung des ganzen ukraini-
schen Volkes. Da in dieser Woche in Kiev die Gesandtschaften aus der Türkei, 
aus Siebenbürgen, der Walachei, Moskau und der Moldau eingetroffen waren, 
wollte er die polnischen Kommissare nicht in Kiev, sondern in Peresjaslav 
empfangen. Dort behandelte er sie wie eine ausländische Delegation und 
erklärte den Kommissaren: „Bis jetzt habe ich um meine Rechte gekämpft, 
aber jetzt will ich das gesamte ukrainische Volk vom polnischen Joch befrei-
en . . . Ich bin ein kleiner und unwichtiger Mann, aber Gott hat mich zum 
ukrainischen Herrscher auserwählt . . . Ins Ausland gehe ich nicht, ich habe 
genug Land und Güter in meinem Fürstentum bis Lemberg, Cholm und Ha-
ue"34. 

Aus Chmel'nyc'kyjs Äußerungen wird deutlich, daß er von einem ukraini-
schen Fürstentum in Union mit der Rzeczpospolita sprach35. Die Kommissare 
hatten aber weder Vollmacht noch Neigung, auf die Forderungen des Hetmans 
einzugehen, den sie statt dessen um einen annehmbaren Waffenstillstand ba-
ten. Zuerst lehnte dieser ab, aber dann unterschrieb er doch am 24. Februar 

31) Krupnyckyj (wie Anm. 17), S. 90; D. Dorosenko: Narys istorii Ukrainy 
[Abriß der Geschichte der Ukraine], München 1966, S. 19. 

32) Vgl. Krypjakevyc (wie Anm. 6), S. 95; Kasymenko (wie Anm. 21), 
S. 168; Kaczmarczyk (wie Anm. 6), S. 77; Sysyn (wie Anm. 9), S. 162; S. Toma-
sivs'kyj: Persyj pochid Bohdana Chmel'nyc'koho v Halycynu [Der erste Feldzug 
Bohdan Chmel'nyc'kyjs nach Galizien], Lemberg 1914, S. 5; S. Ochman: Sejm koro-
nacyjny Jana Kazimierza w 1649 r [Der Krönungssejm Johann Kasimirs 1649], Warsza-
wa 1985, S. 13; Stepankov (wie Anm. 21), S. 121. 

33) W Heller: Die Moskauer „Eiferer für die Frömmigkeit" zwischen Staat und 
Kirche (1642-1652), Phil. Diss. Heidelberg, Wiesbaden 1988, S. 49f. 

34) Krypjakevyc (wie Anm. 6), S. 158f. 
35) Kaczmarczyk (wie Anm. 6), S. 82 



Der ukrainisch-polnische Friedensvertrag von Zboriv 29 

1649 die sog. „Punkta", d.h. Forderungen an den König. Diese lassen sich 
wie folgt zusammenfassen: 

1. die orthodoxe Kirche in der polnisch-litauischen Adelsrepublik (Rzeczpo-
spolita) solle ihre früheren Rechte wiedererhalten, und die Unierte Kirche 
solle aufgehoben werden; 

2. der Metropolit von Kiev und drei Senatoren orthodoxen Glaubens sollten 
jeweils einen Sitz im Senat erhalten; 

3. der Wojewode von Kiev solle ebenfalls orthodoxen Glaubens sein; 
4. die römisch-katholische Kirche sowie ihre Orden mit Ausnahme der Jesui-

ten könnten bleiben, wo sie sind; 
5. Czaplinski solle ausgeliefert werden; 
6. Fürst Wisniowiecki solle als Oberbefehlshaber in der Ukraine abgelöst wer-

den; 
7. polnische Truppen und die Kosaken dürften die Demarkationslinie in Wol-

hynien und Podolien nicht überschreiten; 
8. dieser Waffenstillstand solle bis zum 28. Mai 1649 in Kraft bleiben, bis eine 

neue Kommission die Friedensverhandlungen aufnehmen werde36. 

Daß Chmel'nyc'kyi mit der Rzeczpospolita nicht brechen wollte, wird durch 
die Tatsache erhellt, daß der orthodoxe Metropolit von Kiev und drei orthodo-
xe Senatoren einen Sitz im Senat erhalten sollten37. 

Nach seiner Rückkehr aus Perejaslav schickte Kysil einen pessimistischen 
Bericht an den König, in dem er die Auffassung vertrat, daß Chmel'nyc'kyj 
nicht nur das kosakische Heer kontrollieren, sondern auch die Unabhängigkeit 
der Ukraine wolle38. Johann Kasimir und sein Kanzler Ossolinski hofften je-
doch weiterhin, den Konflikt friedlich zu lösen. Am 27. März 1649 sandte der 
König durch seinen Emissär, Jakub Smiarkowski (auch Smiarowski), einen 
Brief an den Hetman. Dieser hielt ihn auf, um Zeit bis zum Eintreffen der 
Tataren zu gewinnen. Als Chmel'nyc'kyj ihn am 21. Mai schon mit einer Ant-
wort wegschicken wollte, informierte einer der kosakischen Obersten den 
Hetman, daß Smiarkowski mit vier anderen Obersten gegen ihn konspirierte, 
um ihn abzusetzen. Smiarkowski wurde während des daraufhin einberufenen 
Feldgerichts getötet39. 

36) Dokumenty (wie Anm. 21), S. 105f. Nr. 50 
37) I. L. Rudny tsky: Polish-Ukrainian Relations: The Bürden of History, in: Po-

land and Ukraine. Past and Present, hrsg. von R Potichnyj, Edmonton, Toronto 
1980, S. 10; Kaczmarczyk (wie Anm. 6), S. 108f. 

38) Sysyn (wie Anm. 9), S. 167 
39) Vgl. dazu ausführlich A. Kraushar: Posol'stvo Iakova Smiarkovskago k Bog-

danu Chmel'nickomu vo vremia osady Zamost'ia v 1648 g. (po rukopisnym istocnikam) 
[Die Gesandtschaft Jakob Smiarkovskis zu Bohdan Chmel'nyc'kyj in der Zeit der Bela-
gerung von Zamosc 1648 (nach handschschriftlichen Quellen)], in: Kievskaja Starina 
1984, Nr. 12, S. 445-460; Hrusevs'kyj (wie Anm. 6), 8,3, S. 178. 
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Trotz seiner siegreichen Schlachten im Jahre 1648 war Chmel'nyc'kyj der 
Ansicht, daß er den Krieg in Polen nicht beenden könnte. Er bat den Jerusale-
mer Patriarchen, den Zaren zu überzeugen, daß den orthodoxen Kosaken Hil-
fe gegen die Rzeczpospolita zu gewähren sei; als Gegenleistung wollte er sich 
mit dem gesamten Zaporoger Heer unter die Herrschaft des Zaren begeben40. 

E r n e u t e H i l f s e r s u c h e n in M o s k a u und b e i m S u l t a n . 
W i e d e r a u f l e b e n des K r i e g e s 

Um sein Ziel zu erreichen, schickte der Hetman Oberst (polkovnyk) Siluan 
Muzylovs'kyj gemeinsam mit dem Patriarchen nach Moskau. Nach langem 
Hin und Her wurden beide am 4. Februar vom Zaren in einer Sonderaudienz 
empfangen. Zar Aleksej Michajlovic erklärte ihnen, daß zwischen ihm und 
der Rzeczpospolita ein „ewiger Friede" bestehe, den er nicht brechen wolle, 
falls aber die Kosaken sich unter seine Herrschaft begeben wollten, könnten 
sie dies von sich aus tun, ohne diesen Frieden zu verletzen41. Zwar konnte 
Chmel'nyc'kyj von Moskau keine militärische Hilfe erhalten, aber allein die 
Tatsache, daß der Zar seine Abgesandten empfangen hatte, bedeutete einen 
diplomatischen Erfolg, den er in seinen Verhandlungen mit den Polen wie 
auch mit der Pforte ausnutzen konnte42. Ähnlich verhält es sich mit einem 
Schreiben des Zaren an den Hetman, das durch Vasilij Michajlov überbracht 
wurde und dessen Inhalt nicht bekannt ist, das aber durch ein Dankschreiben 
Chmel'nyc'kyjs vom 18. Februar belegt ist43. Aus den Instruktionen des näch-
sten russischen Abgesandten, Grigorij Unkovskij, geht hervor, daß Zar Alek-
sej den Kosaken riet, „mit Polen und Litauern in Frieden zu leben, damit nicht 
mehr christliches Blut vergossen werde"44. Chmel'nyc'kyj aber lehnte den 
Friedensvorschlag ab, da er immer noch auf russische Hilfe hoffte. Am 
13. Mai kündigte er die Entsendung eines neuen Abgesandten, Oberst Fedir 
Vesniak, an, der nach seiner Ankunft in Moskau sehr feierlich empfangen wur-
de45. Zwar versicherte Zar Aleksej die Kosaken seiner Freundschaft, aber er 
erinnerte in seiner Botschaft den Hetman an den „ewigen Frieden", den er 
nicht brechen dürfe46, und änderte seinen Entschluß ebensowenig wie in den 
weiteren Zusammentreffen mit ukrainischen Gesandtschaften. 

Unter diesen Umständen entschloß sich Chmel'nyc'kyj, Hilfe bei der Pforte 
zu suchen. Bereits früher war es zu direkten Kontakten gekommen, über de-
ren Zeitpunkt in der Literatur allerdings unterschiedliche Auffassungen herr-

40) Wojcik, Dzikie pola (wie Anm. 12), S. 177 
41) Kaczmarczyk (wie Anm. 6), S. 91f. 
42) Ebenda. 
43) Dokumenty (wie Anm. 21), S. 94f. Nr. 43. 
44) Ebenda. 
45) Ebenda, S. 117 f, Nr. 60. 
46) Vossojedinenije (wie Anm. 7), S. 209, Nr. 90. 
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sehen47. Jedenfalls hatte der Hetman schon in einem Schreiben vom 28. No-
vember 1648 gegenüber Sultan Mehmed IV seinen Aufstand gerechtfertigt 
und auf die bisherigen Erfolge hingewiesen48. Nun ersuchte er den Sultan und 
den Chan der Krimtataren um eine „geringe Zahl Soldaten", um der Rzeczpo-
spolita eine endgültige Niederlage bereiten zu können", und erklärte sich be-
reit, sich mit den Zaporoger Kosaken unter die Herrschaft des Sultans zu be-
geben49. An eine tatsächliche Unterstellung der Ukraine unter die Pforte hat 
er dabei freilich ebensowenig gedacht wie bei dem ähnlichen Angebot an Mos-
kau, vielmehr suchte er sich durch diesen politischen „Trick" bei beiden Mäch-
ten militärische Hilfe zu sichern. 

Beide gegnerischen Seiten hatten den Waffenstillstand zu weiteren Rüstun-
gen genutzt. Nach dem Tode Smiarkowskis war ein Waffengang unvermeid-
lich. Anfang Juli 1649 zog das vereinigte kosakisch-tatarische Heer den polni-
schen Truppen entgegen, die sich angesichts der Übermacht der Verbände des 
Kosakenhetmans und des Chans Islam Giraj III. in die Stadt Zbaraz zurückzo-
gen und sich dort sechs Wochen lang verteidigten. Inzwischen war es König 
Johann Kasimir gelungen, eine 30000 Mann starke Armee aufzustellen, mit 
der er den Belagerten zu Hilfe eilte. Um seinen Plan zu durchkreuzen, zogen 
ihm Chmel'nyc'kyj und der Chan mit einem Teil der Truppen entgegen, griffen 
die nichtsahnenden Polen unweit der Stadt Zboriv (poln. Zboröw) an und 
schlössen sie ein; eine Niederlage des polnischen Heeres mit dem König an 
der Spitze schien unausweichlich. 

D i e F r i e d e n s v e r h a n d l u n g e n 

In dieser kritischen Lage schrieb Johann Kasimir am 15. August auf Vor-
schlag seines Kanzlers Ossolinski einen Brief an den Chan, in dem er seine 
Überraschung zum Ausdruck brachte, daß dieser die Rebellen unterstützte, 
obwohl es dazu keinen Grund gebe; er verwies darauf, daß sein verstorbener 
Bruder Wladyslaw IV für die Freilassung des Chans aus polnischer Haft ge-

47) Der ukrainische Historiker O. Pritsak: Das erste türkisch-ukrainische Bünd-
nis (1648), in: Oriens VI, 2,1953, S. 278-283, nimmt Juni 1648 als Zeitpunkt der ersten 
Gesandtschaft der Kosaken an die Pforte an, die Mehrzahl der Forscher datiert diese 
jedoch auf den Februar 1649, vgl. Bartl (wie Anm. 16), S. 171f. Vgl. ferner E. 
Hösch: Der türkisch-kosakische Vertrag von 1648, in: Forschungen zur osteuropäi-
schen Geschichte, Bd. 27, Berlin 1980, S. 233-248. 

48) Dokumenty (wie Anm. 21), S. 626f., Nr. 2. 
49) AJZR, Bd. III, S. 287ff., zitiert nach Dokumenty (wie Anm. 21), S. 655. Wenn 

die Herausgeber der „Dokumenty" diese Dokumente als fraglich bezeichnen, so ist 
dies aus der Sicht des Jahres 1961 bedingt, da diese eine Relativierung der ukrainisch-
russischen Beziehungen bedeuten müßten, weil nach sowjetischer Interpretation der 
Hetman von Anfang an die Ukraine mit Moskau vereinen wollte. Vgl. Kasymenko 
(wie Anm. 21), S. 166-169; V. H. Sarbej u.a.: IstorijaUkrains'koiR.S.R. [Geschich-
te der Ukrainischen Sowjetrepublik], Kiev 1989, S. 78, 88, 90; ferner Zlepko (wie 
Anm. 6), S. Uff. 
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sorgt habe , und bot ihm schließlich seine Freundschaft an . Gleichzeitig 
richtete der König ein Schreiben an Chmel'nyc'kyj, worin er diesem Undank-
barkeit vorwarf, den Rückzug der kosakischen Truppen auf zehn Meilen vom 
polnischen Lager und die Entsendung von Bevollmächtigten zu Verhandlun-
gen verlangte52. 

An einer endgültigen Niederlage der Polen konnten die Tataren nicht inter-
essiert sein. Sie wünschten vielmehr einen möglichst langen Krieg zwischen 
Polen und Kosaken, die für sie alle „verfluchte Giauren" waren53, um selbst 
ungestört plündern zu können. Ohnehin schien das Gleichgewicht durch die 
polnischen Niederlagen von 1648 gestört54, und die Entwicklung einer neuen 
Macht lag nicht im Interesse der Tataren. Außerdem war der Chan von der 
Pforte davor gewarnt worden, Polen in den türkisch-venezianischen Krieg hin-
einzuziehen. Die Antwort des Chans vom 16. August kam daher dem König 
durchaus entgegen: „Wenn Ihr mit Eurem Gast und Freund verhandeln wollt, 
dann schickt Euren ersten Kanzler, und wir unsererseits schicken unseren We-
sir"55. Noch am selben Tag begannen zwischen beiden Seiten Verhandlungen, 
in denen der tatarische Wesir Sefer Gasi Aga neben sehr großen Entschädigun-
gen und jährlichen Tributen auch die Aufnahme von 40000 Kosaken in das 
Register, die Zahlung von Sold nach deren Wünschen und die Respektierung 
ihres Territoriums verlangte56. 

Ebenfalls am gleichen Tag hatte Chmel'nyc'kyj dem König geantwortet und 
seinen Aufstand zu rechtfertigen versucht; er versicherte den König seiner 
Loyalität und Treue und bat um Vergebung57. Auf die zustimmende Antwort 
Johann Kasimirs58 rechtfertigte der Hetman den Tod Smiarkowskis mit dessen 
Verrat und Verschwörung59 und entschuldigte sich in einem weiteren Schreiben 
vom 17. August nochmals für den Aufstand, begründete sein Bündnis mit den 
Tataren, bat erneut um Vergebung und verlangte die Todesstrafe für Czaplih-
ski60. Gleichzeitig überbrachten seine Bevollmächtigten dem König eine Liste 
mit achtzehn Forderungen, die als „Punkta o potrzebach Wojska Zaporoskie-
go do Jego królewskiej Mosci, Pana naszego milosciwego" (Punkte über die 
Anliegen des Zaporoger Heeres an Seine Königliche Majestät, unseren gnädi-
gen Herrn) in die Geschichte eingegangen sind: 

50) Kaczmarczyk (wie Anm. 6), S. 106. 
51) Dokumenty ob osvoboditel'noj vojne ukrainskogo naroda, 1648-1654 gg. [Do-

kumente zum Befreiungskrieg des ukrainischen Volkes, 1648—1654], hrsg. von A. Z. 
Baraboj u.a., Kiev 1965, S. 277f. Nr. 105 (weiterhin zit.: DOVUN). 

52) Hrusevs'kyj (wie Anm. 6), 8,3, S. 199f. 
53) Podhorodecki (wie Anm. 12), S. 168; Senai (wie Anm. 12), S. 101. 
54) Wojcik, Historia dyplomacji (wie Anm. 8), S. 192. 
55) DOVUN (wie Anm. 51), S. 279, Nr. 106. 
56) Senai (wie Anm. 12), S. 129ff. 
57) Dokumenty (wie Anm. 21), S. 122f., Nr. 65. 
58) DOVUN (wie Anm. 51), S. 281, Nr. 108. 
59) Dokumenty (wie Anm. 21), S. 124f., Nr. 66. 
60) Ebenda, S. 126f., Nr. 67 
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1. Anerkennung der Privilegien der Kosaken, die diesen früher von polni-
schen Königen gewährt worden waren; 

2. Abgrenzung des Territoriums, in dem die Kosaken residieren dürfen, d.h. 
die Provinzen von Kiev, Cernihiv (poln. Czernigöw) und Bratslav (poln. 
Braclaw) sowie ein Teil von Wolhynien. In diesen Gebieten dürfen keine 
polnischen Truppen stationiert werden; 

3. die Unierte Kirche soll im Königreich Polen und im Großfürstentum 
Litauen aufgehoben werden; 

4. der Metropolit von Kiev soll vom ökumenischen Patriarchen geweiht und 
seiner Jurisdiktion unterstellt werden; 

5. der Orthodoxen Kirche sollen Kirchen und Güter, welche die Unierte Kir-
che übernommen hatte, zurückgegeben werden, ihre Rechte, d.h. die 
Gottesdienste in Polen und Litauen, sollen wiederhergestellt werden. 
Falls Beamte in Polen und Litauen diese Rechte nicht gewähren, sind sie 
als Feinde des Vaterlandes anzusehen; 

6. die ruthenische Geistlichkeit soll dieselben Rechte wie die römisch-katho-
lische im ganzen Königreich Polen und in Litauen haben; 

7. die ruthenischen Kirchen in Krakau, Warschau, Lublin und in anderen 
Städten sollen erhalten bleiben, wie es vorher war; 

8. die Kanzler Polens und Litauens sollen ohne Verzögerung und Aufschub 
die Privilegien, Dekrete und Mandate der Rus' bewilligen; 

9. Jesuiten und andere römisch-katholische Mönche, die früher dort nicht 
gelebt haben, sollen auch jetzt weder in Kiev noch in anderen ukraini-
schen Städten wohnen, weil sie religiöse Unruhe und Unfrieden verur-
sacht haben; 

10. alle Ämter in den Wojewodschaften von Kiev über Bila Cerkva bis an 
die tatarische Grenze, auf dem linken Dnieprufer und in der Wojewod-
schaft Cernihiv sollen vom König nicht Adeligen römischer, sondern grie-
chischer (orthodoxer) Religion verliehen werden; 

11. die Juden dürfen in den oben genannten Städten weder pachten noch 
wohnen, es sei denn, daß sie etwas verkaufen oder kaufen wollen; 

12. auf Grund von Denunziationen wurden viele unschuldige Menschen ermor-
det, Häuser gesetzwidrig beschlagnahmt und Freiheiten aufgehoben, ent-
sprechend früheren Beschlüssen des Sejm. Alle diese Sejmdekrete sollen für 
nichtig erklärt werden und Kirchen und Häuser sowie die Freiheiten in allen 
Städten Polens und Litauens den Nachkommen zurückerstattet werden; 

13. die Güter, die während des Aufstandes von Kosaken beschlagnahmt wur-
den, bleiben im Eigentum der derzeitigen Besitzer; 

14. die Adeligen der griechischen und der römischen Religion, die sich am 
Aufstand beteiligt haben, sollen amnestiert werden; 

15. alle Gesetze, die vom Sejm gegen das Zaporoger Heer, dessen Freiheiten 
und Rechte verabschiedet wurden, sollen durch die Verfassung abge-
schafft werden; 
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16. die Geistlichkeit römischer Religion, die früher nicht in Kiev ansässig war, 
soll es auch jetzt nicht sein; dies betrifft auch den römischen Bischof in 
Kiev. Die Truppen der Krone sollen nicht in dieses Territorium einziehen, 
um keine Unruhe zu verursachen; 

17. der Metropolit von Kiev soll mit zwei anderen Bischöfen einen Sitz im 
Senat haben mit denselben Rechten wie die polnischen Senatoren römi-
scher Religionszugehörigkeit; 

18. der König soll bei der Krönung zusammen mit sechs Senatoren und sechs 
Abgeordneten im Sejm diese Punkte annehmen, beschwören und in die Ver-
fassung aufnehmen. Sollte dies nicht geschehen, ist dies eine offene Un-
freundlichkeit gegenüber dem Zaporoger Heer als Untertanen des Königs61. 

Unter dem Druck der Forderungen des Chans kam es noch am 18. August 
zu einem Friedensvertrag, bei dem die Punkte Chmel'nyc'kyjs zwar offensicht-
lich als Grundlage gedient haben, keineswegs aber alle Anliegen Berücksichti-
gung fanden. Im einzelnen enthielt der Vertrag62 folgende Vereinbarungen: 
Bestätigung der Freiheiten und Privilegien der Zaporoger Kosaken; Aufnah-
me von 40000 Mann in das Register, das vom Hetman zu erstellen ist, aus 
dem Gebiet rechts des Dniepr bis zum Dniestr mit den Städten Dymer, Hor-
nostajpil, Korostys, Pavoloc, Pohrebysce, Pryluka, Vinnica, Bratslav und Jam-
pol, auf dem linken Ufer des Dniepr bis zur Grenze mit Moskau mit den 
Städten Ostro, Cernihiv, Nizyn und Romny; Übergabe der Stadt Cyhyryn und 
ihrer Umgebung an den Hetman Chmel'nyc'kyj; Gewährung des Generalpar-
dons; Verbot polnischer Garnisonen in den von den Kosaken bewohnten 
Städten; Ansiedlungs- und Pachtverbot für Juden in diesen Städten63; Rege-
lung der Frage der unierten Kirche und der damit zusammenhängenden Pro-
bleme auf einem künftigen Sejm, Gewährung eines Sitzes im Sejm für den 
Metropoliten von Kiev; Vorbehalt aller Ämter in den Provinzen von Kiev, 
Bratslav und Cernihiv für den Adel griechischer (orthodoxer) Religion; Ver-
bot der Neugründung von Jesuitenschulen in Kiev und anderen Städten; Ver-
bot des Branntweinverkaufs für Kosaken. Dieser Vertrag, der vom König 
unterzeichnet wurde, sollte vom Sejm ratifiziert werden. Dem Tatarenchan 
gegenüber mußte sich die polnische Seite zu einem jährlichen Tribut von 
200000 Talern verstehen, um sich gegen tatarische Überfälle abzusichern. 

61) Ebenda, S. 128ff., Nr. 68. 
62) In polnischer Sprache mit russischer Übersetzung veröffentlicht in: Sobranie go-

sudarstvennych gramot i dogovorov [Sammlung der Staatsdokumente und Verträge], 
Bd. III, Moskau 1822, S. 451-454. 

63) Zur Lage der Juden während des Aufstandes in der Ukraine vgl. M. Nadaw: 
The Jewish Community of Nemyriv in 1648: Their Massacre and Loyalty Oath to the 
Cossacks, in: Harvard Ukrainian Studies 8 (1984), S. 376-395; J. Raba: Das Schick-
sal der Juden in der Ukraine während des Aufstandes von Chmel'nyc'kyj im Spiegel 
zeitgenössischer Veröffentlichungen, in: Jbb. für Geschichte Osteuropas 37 (1989), 
S. 387-392. 
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Trotz erheblicher Bedenken stimmte der Sejm schließlich widerstrebend der 
Ratifizierung des Vertrages von Zboriv zu („Aprobacya deklaracyi naszej 
woysku Zaporowskiemu daney")64, und der König bestätigte ihn noch einmal 
ausdrücklich in einem Dekret vom 12. Januar 165065, aber der Text wurde we-
der als Ganzes noch im Auszug in die offiziellen Volumina Legum aufgenom-
men. Er wurde jedoch bereits 1649 in deutscher Übersetzung von einem unbe-
kannten deutschen Offizier in polnischen Diensten in einer Flugschrift veröf-
fentlicht66; trotz einiger Fehler bei den Namen ist der Inhalt weitgehend mit 
der überlieferten polnischen Fassung identisch, so daß die Vermutung, der 
Vertrag sei nur als eine unvollständige Kopie erhalten geblieben67, unberech-
tigt erscheint. 

Z u r B e d e u t u n g des V e r t r a g e s von Z b o r i v 

Obwohl Chmel'nyc'kyj mit dem Vertrag mehr erreicht hatte, als er sich ein 
Jahr zuvor hätte träumen lassen, konnte er mit dem Erfolg nicht zufrieden 
sein. Er war nur zum Kosaken-Hetman im Dienste des polnischen Königs er-
nannt worden und nicht Fürst eines eigenen ukrainischen Fürstentums, die 
Ausdehnung auf Wolhynien war nicht gelungen, und auch einige andere Punk-
te seiner Forderungen waren nicht durchzusetzen gewesen (vgl. oben). Vor 
allem um die Frage der Aufhebung der Unierten Kirche wurde erbittert gerun-
gen. Der kategorischen Forderung des Metropoliten von Kiev und der ortho-
doxen Kirche stellte sich die Hierarchie der Unierten Kirche, unterstützt von 
den katholischen Bischöfen, dem Nuntius Giovanni de Tores und einflußrei-
chen Adligen vor allem in Litauen, entgegen. Dank der Vermittlung des Sena-
tors Adam Kysil wurde ein Kompromiß erreicht, so daß viele Gotteshäuser 
mit ihren Gütern von der unierten an die orthodoxe Kirche zurückgegeben 
worden sind; eine Aufhebung der Unierten Kirche als solche ist jedoch nicht 
erfolgt68. 

64) Volumina Legum, Bd. IV, St. Petersburg 1859, S. 130. 
65) Kaczmarczyk (wie Anm. 6), S. 125. 
66) Titel der Flugschrift, die in der Bibliothek der Polnischen Akademie der Wissen-

schaften (PAN) in Danzig, ehemalige Danziger Stadtbibliothek, mit der Signatur PAN 
Gd NI 5, 8°, adl. 5, aufbewahrt wird: „Gründliche und Denckwürdige RELATION 
Der newlichen Cosaken-Unruh Wider Die Cron Polen / Unter Commando Gen. 
Chmielnicki, als Gen. Hauptman / Pultorock Cosaku, Obristen / und Krziwanos, Obri-
sten / als Vornemsten Häuptern der Cosaken / Von Anfang bis zur newlichen / (Gott 
sey Lob!) unverhofften Friedens-Composition, so hiebey gefüget / und darauff ertheil-
ten Königl. Perdon, Nach bewusten und zum theil selbst erfahrnen Umbständen 
kürtzlich verfasset Durch einen Namhafften Officirer /jedoch dabey des Friedens Lieb-
habern. Anno 1649." Der Text des Friedensvertrags im Anhang S. 37f. 

67) Hrusevs'kyj (wie Anm. 6), 8,3, S. 217, Anm. 1. 
68) Vgl. Litterae nuntiorum Apostolicorum historiam Ucrainae illustrantes, 

Bd. VII: 1659-1696, hrsg. von A. G. Welykyj, Romae 1962, S. 36-87 
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Ebensowenig wie die Kosaken waren die Polen mit dem Vertrag zufrieden, 
da sie ihrer Auffassung nach zu viele Zugeständnisse hatten machen müssen69. 
Beide Seiten waren sich dessen bewußt, daß sie trotz großer Anstrengungen 
ihre weitreichenden Ziele nicht erreicht hatten, ja daß sie dem Diktat des 
Chans hatten folgen müssen. In der Praxis wurden denn auch die Vertragsbe-
stimmungen nie voll verwirklicht, in der Öffentlichkeit wurde der Friedens-
schluß freilich propagandistisch ausgeschlachtet. So wurde in der königlichen 
Kanzlei ein Bericht unter dem Titel „Relatio gloriosissimae expeditionis, vic-
toriosissimi progressus et faustissimae pacificationis cum hostibus . . . Joannis 
Casimiri regis Poloniae" in zwei Fassungen - für das In- und das Ausland -
erarbeitet, in dem der Erfolg des Königs mit der Befreiung der in Zbaraz bela-
gerten Armee, der Rückgewinnung der verlorenen Provinzen für die Rzeczpo-
spolita und der Sicherung des Friedens gefeiert wurde70. In der Ukraine wurde 
dagegen das Gerücht verbreitet, der König habe in Bedrängnis den Kosaken-
hetman um eine Beendigung des Blutvergießens gebeten, der daraufhin einen 
für die Kosaken vorteilhaften Frieden erreicht habe; der König solle sogar 
geschworen haben, den orthodoxen Glauben anzunehmen, nach Kiev umzu-
ziehen und ukrainischer König zu werden71. 

Zwar ist es Chmel'nyc'kyj nicht geglückt, einen unabhängigen Staat unter 
seiner Herrschaft zu errichten, aber er hat doch - mit gewissen Beschränkun-
gen - im Rahmen der Rzeczpospolita Autonomie auf dem Gebiet der Provin-
zen Kiev, Bratslav und Cernihiv erreicht; daß er nach dem polnisch-tatarischen 
Separatfrieden seine Lage einigermaßen realistisch einschätzte und einen defi-
nitiven Bruch mit Polen keineswegs wünschte, beweist der Inhalt seiner 18 
Punkte (vor allem Artikel 4, 7 und 15), eine Vereinigung der Ukraine mit Mos-
kau war damit keineswegs angestrebt. Letztlich hat der polnische Sejm mit 
der Ratifizierung des Friedensvertrags von Zboriv die Gründung der autono-
men ukrainischen militärischen Republik, des Hetmanstaats (1649—1764), an-
erkannt. Die Ukrainer verfügten damit über ein eigenes Territorium, ein eige-
nes Volk, ihre eigene Regierung, eine eigene Armee, eine eigene Gesetzge-
bung und sogar über eigene diplomatische Beziehungen zu den Nachbarstaa-
ten, so daß Bohdan Chmel'nyc'kyj als Schöpfer dieses Hetmanstaates faktisch 
unabhängiger Souverän war72. 

69) Vgl. Subtelny (wie Anm. 6), S. 131. 
70) DOVUN (wie Anm. 51), S. 288-291, Nr. 111. 
71) Hrusevs'kyj (wie Anm. 6), S. 219f. 
72) Vgl. H. Schumann: Der Hetmanstaat (1654-1764), in: Jbb. für Geschichte 

Osteuropas 1 (1936), S. 499—546; L. Podhorodecki: Zarys dziejow Ukrainy [Abriß 
der Geschichte der Ukraine], Warszawa 1976, S. 270ff., 277f. 
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A n h a n g 

Ihr. Königl. Mayt. von Polen gnädigste Declaration, betreffende die Puncta 
auff der Cosaken Supplication. 

1. Erstlich sollen die Zaporowschen Cosaken bey ihren alten Freyheiten / 
laut den alten Privilegien / gelassen werden / und I. Königl. Maj. ertheilet 
ihnen hierauff auff Bitte ihr Privilegium. 

2. Indem Ihre Majestet der Anzahl der Zaporowschen Cosaken sich will be-
quemen / und der Unterthanen Bitte ein genügen thun / sie so zu eigenen / 
als der Cron Diensten willig machen; als vertrawet I. Königl. M. seine Zaporow-
scher Cosaken dem Obristen / mit dieser Erklärung / daß nach Würden / welcher 
zu diesem tüchtig were / in den Adelichen Gütern / in das Register der Cosaken 
eingeschrieben werde / wie auch in den Gütern I. Königl. M. und zwar mit sol-
cher Beschreibung der Städte; Anfangende von Dniepr von jener sehe in Dy-
mierze [Dymer], Hornostaypole, Korosteszowic [Korostys], Pawoloci [Pavoloc], 
Prylace [Pryluka], Winnicy [Vinnica], Braclaw, von denen von Braclaw zu Jan-
pola [Jampol] gegen Dniestr, von Dniestr zum Niepr oder Borysthenes 
[Dniepr], sol es auch also verstanden werden / daß die Cosaken in das Register 
sollen eingeschrieben und angenommen werden: Auff der andern Seiten aber 
des Dnieprs, zu Ostiz [Ostro], zu Czerniechowie [Cernihiv], Kirynie [Nizyn], 
Rumnie [Romny], bis an der Moskoviter Gräntzen und Dniepr. Was anlanget 
die andere Städte I. Königl. Maj. und derer vom Adel nach Ordnung und Zahl 
in diesen Puncten beschrieben / in diesen sollen sich die Cosaken nicht befinden. 
Jedoch sol jedem frey stehen / welcher unter ihnen seyn wil / ohne Verhinderung 
seines Herrn / mit seinem Haab und Gut sich nach der Ukraine zu erheben 
/ der dann in das Register eingeschrieben werden sol / welches Register auffs 
längste gegen der Russen Newjahrstag durch der Zaporowschen Cosaken Ober-
sten ordentlich sol verfertiget seyn / in dieser Ordnung: Daß der Zaporowschen 
Cosaken Obrister mit unterzeichneter Hand und Siegel das Register hinterlas-
sen sol / nach den Nahmen derer aller / so eingeschrieben seyn unter die Cosa-
ken, und das darumb / damit selbige nebenst den Cosaken bey den Freyheiten 
bleiben möchten / die andern alle aber in I. Kön. M. Schlössern / und in den 
Adelichen Gütern ihren Herren unterthan verbleiben. 

3. Es sol Czechryn [Cyhyryn] / so wie es ist in seinem Umbkreiß / bey der 
Zaporowschen Cosaken Regiment allezeit verbleiben / welches auch Ihr Kö-
nigl. Majestät / dem itzigen Oberst, der Zaporowschen Cosaken / dem Wolge-
bornen Bogdan Chmielincki [Chmel'nyc'kyj] übergibt / und ihn so zu ihrer 
/ als der Cron trewen Diener machet. 

4. Was bey der Zeit dieser Verwirrung und Unruhe durch Gottes Zulassung 
geschehen / das sol alles in Vergessenheit gestellet werden / kein Herr sol es 
rechnen oder straffen. 

5. Die vom Adel / so Reuscher1 als Römischer Religion, so bey wehrender 

1) Reussische = orthodoxe Kirche 
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Zeit dieser Verwirrung und Unruhe / auff waßerley weise es wolle / sich bey 
den Zaporowschen Cosaken auff gehalten / haben von Ihr Kön. Mayt. aus Kö-
niglicher Gnade Verzeihung / als welche ihr Verbrechen bedeckt / und sofern 
etwas von einem / es sey an Erb- oder Lehn-Gütern / erbeten were / oder 
einer oder der ander infamiret worden / weil es alles von dieser jetzigen Ver-
wirrung herkommen / das sol durch des Reichstages Constitution auffgehaben 
werden. 

6. Der Cronen Volck sol nicht ihr quartier haben in den Städten / da die 
Cosaken / nach anweisung der Register / seyn werden. 

7. Die Juden / so Güter haben / arrendiren / und wonhafft sein / sollen in 
den Städten / da die Kosaken ihre Regimenter haben / nicht geduldet werden. 

8. Wegen Abschaffung der Union2, so wol in der Cron Polen / als im Groß 
Fürstenthumb Littawens so wol auch wegen der Reusischen Kirchen / ihrer Gü-
ter und Fundation halber / und was darzu gehörig; wie sie von alters her gewe-
sen; als auch alle ihre Rechte; wie es mit dem Metropoliten und der Christen-
heit auff künfftigem Reichstag wird abgeredt und geschlossen werden; und was 
auff des Metropoliten Begehren allermaßen möchte bewilligt werden; Ist I. Kö-
nigl. Maytt. einzugehen willig / damit ein jeder dessen / waß ihm von rechtswe-
gen zukömt / geniessen / und seiner Freyheit sich erfrewen möge. Auch bewilli-
get I. Maj. dem Kyowschen Metropoliten im Senat eine Stelle zu haben. 

9. Alle die Ehren-Aempter in der Kyowschen Braclowschen / Czernicow-
schen Woiewodschaften / verspricht I. K. M. zu geben denen von Adel / so 
der Griechischen Religion zugethan / vermöge der alten Gesetze. 

10. Weil in der Stadt Kyow privilegierte Schulen sein / so sollen sich alda 
die Jesuiter, oder in andern Städten in der Ukraine, nicht fundiren / sondern 
sich anders wohin versetzen; Sonsten sollen die andern Schulen alle / welche 
von alters hero sein / unverrückt erhalten werden. 

11. Brantwein sollen die Cosaken nicht schäncken / ohne waß sie zu ihrer 
Noturfft brennen mögen: Der Meetschänck / Bierschänck / und dergleichen / 
sollen bey dem alten Gebrauch bleiben. 

Diese Punckten sollen auf dem Reichstage confirmiret werden / und alles 
jetzo in Vergessenheit gestellet sein / und soll Liebe und Einigkeit unter allen 
Zaporowschen Cosaken / 1 . Königl. Maytt. und der Cronen erhalten werden. 

2) Kirchenunion von 1596. 
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S u m m a r y 

The German Text of the Ukrainian-Polish Peace Treaty of Zboriv of 1649 
and its Background 

In 1648 the Cossacks raised an insurrection in the Kingdom of Poland under the 
leadership of hetman (Commander-in-Chief) Bohdan Khmel'nyts'kyi (1595-1657). 
After several victorious battles in 1648, Khmel'nyts'kyi, being celebrated as a victor 
and hero by the entire population of Kiev, realized that he had become a national leader 
whose responsibilities were not limited to the Cossacks alone, but comprised also the 
entire Ukrainian people. Now he vowed to liberate Ukraine and to establish under 
his control an Ukrainian principality. This would be unacceptable to the Poles, and 
thus would make war inevitable. 

In summer 1649, at the battle of Zboriv (in northeastern Galicia), the Polish army 
was completely surrounded by the Cossacks and Tatars. Because of the treachery of 
the Crimean Khan Islam Girey III, however, the Hetman was forced to make peace 
with the Polish King. The agreement between Khmel'nyts'kyi and Jan Casimir, known 
as the Treaty of Zboriv, was concluded on 18 August 1649 and consisted of eleven articles. 

Although Khmel'nyts'kyi was unable to create an independent State, a close reading 
of the articles of this treaty suggests that within the Polish-Lithuanian Commonwealth 
a semi-autonomous Cossack political entity in Ukraine - the Hetmanstate - would be 
established and be governed by the Hetman. The Zboriv treaty set the register at 40,000 
men, and banned the Polish army, Jesuits, and Jews from the provinces of Kiev, Brats-
lav, and Chernihiv. Only the Cossacks, their officers (starshyna) and the noblemen of 
Orthodox faith were allowed to reside there and to hold public office. Within the 
boundaries of the Cossack territory, the Orthodox Church was supposed to have the 
same rights as the Roman Catholic Church. The Uniate Church was supposed to be 
abolished in the Commonwealth. The treaty was ratified by the Sejm; thus, it became 
a legal document, recognizing some form of Ukrainian statehood. In the course of the 
struggle against Poland, the Ukrainian Cossack Army was transformed into a body 
politic that exercised control over considerable territory. A System of administration 
and government was created that enjoyed de facto independence for some years. 

Unfortunately, the text of the Peace Treaty of Zboriv was not included in any Polish 
Register of documents. The Ukrainian historian Mykhailo Hrusevs'kyi pointed out in 
his history of Ukraine that the Polish text, published by the Russian Ministry of Foreign 
Affairs in the Collection of Documents and Treaties, III (1822), is an incomplete trans-
lation. Yet the German text of this treaty, published in 1649 by an anonymous German 
officer in Polish Service, corresponds with the Polish text, except for misspelled names. 


